
PROTOKOLL- Abschrift

über die am Mittwoch, den 19.9.51 um 20.50 Uhr im Gasthaus zum Anker abgehaltenen 
ausserordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung unter dem Vorsitze des Bürgermeister Dr.
Rohner in Anwesenheit sämtlicher Gemeindevertretungsmitglieder.

Der Bürgermeister begrüsst die Erschienenen und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

1. Das Sitzungsprotokoll vom 10.9.1951 wird verlesen und ohne Einwand genehmigt.

2. Entgegen dem Beschluss vom 10.9* wird beschlossen den Streuegrasnutzen ab der 
Schanz und Rohr öffentlich zu versteigern.

3. Bei der Errichtung der elektr. Lichtanlage in der Poldersiedlung übernimmt die Gemeinde 
den auf die noch nicht verkauften Baugründe entfallenden Betrag. Dieser Betrag wird beim 
Verkauf der Bauplätze auf den Kaufpreis zugerechnet. Es wird dabei festgestellt, dass der 
heute zu bezahlende Betrag von 1373.50 dem Werte von 1.144.44 KW Tagstrom für 
Kleinstabnehmer entspricht. Der Kaufpreis für die noch nicht verkauften Grundstücke erhöht 
sich daher um den Wert von 1.144.44 kw Tagstrom.

Über Einzelansuchen der Siedler wird diesen der Baukostenbeitrag bis 1.1.52 gestundet.
1.Punkt 5 der Tagesordnung wird vertagt.

2.Unter Allfälligem wird die Abrechnung der Wasserleitungsanschlüsse besprochen.

Schluss der Sitzung um 22 Uhr.

Der Schriftführer: Der Bürgermstr. Der Gemeinderat:
Dr. Rohner Schwarz Alfred
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über die am Mittwoch, den 19*9*51 um 20.50 Uhr im Gasthaus 
zum Anker abgehaltenen ausserordentlichen Sitzung der Ge
meindevertretung unter dem Vorsitze des Bürgermeister 
Dr. Rohner in Anwesenheit sämtlicher Gemeindevertretungs
mitglieder.
Der Bürgermeister begrüsst die Erschienenen und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest.
1. Das Sitzungsprotokoll vom 10.9*1951 wird verlesen und ohne 

Einwand genehmigt.
2. Entgegen dem Beschluss vom 10.9* wird beschlossen den 

Streuegrasnutzen ab der Schanz und Rohr öffentlich zu 
versteigern.

5. Bei der Errichtung der elektr. Lichanlage in der Polder
siedlung übernimmt die Gemeinde den auf die noch nicht 
verkauften Baugründe entfallenden Betrag. Dieser Betrag 
wird beim Verkauf der Bauplätze auf den Kaufpreis zuge
rechnet. Es wird dabei festgestellt, dags der heute zu 
bezahlende Betrag von 1575*50 dem Werte von 1.144.44 
KW Tagstrom für Kleinstabnehmer entspricht. Der Kauf
preis für die noch nicht verkauften Grundstücke erhöht 
sich daher um den Wert von 1.144.44 kw Tagstrom.

Über Einezlansuchen der Siedler wird diesen der 
Baukostenbeitrag bis 1.1.52 gestundet.

4. Punkt 5 der Tagesordnung wird vertagt.
5. Unter Allfälligem wird die Abrechnung der Wasserleitungs

anschlüsse besprochen.
Schluss der Sitzung um 22 Uhr.
Der Schriftführer: Der Bürgermstr.

Dr. Zehner
Der Gemeinderat:
Schwarz Alfred:
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